
auf Teamwork: Wenn einer nicht weiter-
kommt, übernimmt ein anderer mit fri-
schem Blick.

WAMS: Was sind die größten Hürden 
bei der Erbenermittlung?
CLASEN: Oft sind Archive durch Krieg, 
Flut oder andere Katastrophen zerstört. 
Dann müssen wir kreativ werden: Kir-
chenarchive, Friedhofsverwaltungen, di-
gitale Grabstein-Datenbanken oder To-
desanzeigen helfen uns weiter. Manch-
mal ist es wie die Suche nach der Steck-
nadel im Heuhaufen, aber genau das 
macht den Reiz aus. Historisches Wis-
sen hilft enorm, etwa wenn man weiß, 
wohin Flüchtlingsströme gingen oder 
welche Berufe Menschen in bestimmte 
Regionen führten.

WAMS: Das klingt nach Detektivarbeit.
CLASEN: Ist es zum Teil auch. Wir 
brauchen darüber hinaus viel juristi-
sches Wissen, besonders im Erbrecht 
und Personenstandswesen. Wir müs-
sen wissen, wie sich Adoptionen, Na-
menswechsel oder internationale Be-
sonderheiten auswirken. Die eigentli-
che Erbenermittlung ist hochspeziali-
siert. Manchmal nutzen wir auch 
Detektive, etwa wenn es um Ermittlun-

Sie sind am weitesten davon ent-
fernt, haben aber die größte 
Angst: Mehr als die Hälfte der 

jungen Menschen zwischen 20 und 29 
Jahren in Deutschland fürchtet sich 
vor Altersarmut, genau 53 Prozent. In 
den beiden Altersgruppen darüber, 
zwischen 30 und 39 sowie zwischen 
40 und 49 Jahren, sind es 37 Prozent, 
bei jenen in den 50ern sogar nur 27 
Prozent. Dies ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Befragung von 1006 
Personen, die in privaten Haushalten 
über Finanzen entscheiden, durchge-
führt im Auftrag der Investmentge-
sellschaft Union Investment.

FRANK STOCKER

Gleichzeitig ist jedoch unter den 
Jungen der Gedanke stark verbreitet, 
dass sie mit privater Vorsorge am Kapi-
talmarkt die Gefahr der Verarmung im 
Alter bannen können. Für eine Mehr-
heit ist dies die bevorzugte Vorsorge-
form – im Gegensatz zu den Älteren, 
bei denen die meisten in den eigenen 
vier Wänden die beste finanzielle Vor-
sorge für den Lebensabend sehen.

Die Bereitschaft zu mehr Vorsorge 
über den Kapitalmarkt ist in der jun-
gen Generation also vorhanden, und 
wenn der Staat einige Anreize setzen 
würde, könnte dies einen kleinen 
Boom beim Vorsorgesparen auslösen. 
Zumal erst im Februar eine YouGov-
Umfrage ergab, dass sich rund 71  
Prozent der Deutschen neue steuer-
optimierte Möglichkeiten der Alters-
vorsorge wünschen. Doch die Aktien-
rente, die der ehemalige Bundesfi-
nanzminister Christian Lindner 
(FDP) einführen wollte, ist mit  
dem Ampel-Aus gestorben, und die 
neue schwarz-rote Regierung fängt 
gerade wieder von vorn an, Konzepte 
zu entwerfen.

„Die Ergebnisse der Umfrage sind 
ein klarer Aufruf zum Handeln“, sagt 
Kerstin Knoefel, zuständig für das 
Privatkundengeschäft bei Union In-
vestment. „Gerade die junge Genera-
tion hat Lösungen verdient, die ihnen 
dabei helfen, eine der größten Her-
ausforderungen für ihren Wohlstand 
zu bewältigen.“ Knoefel steht mit die-
ser Forderung nicht allein: 30 Finanz-
unternehmen haben sich in der ver-
gangenen Woche in einem offenen 
Brief an die Bundesregierung gewandt 
und darin deutlich mehr Tempo bei 
der Umsetzung angedachter Reform-
vorhaben gefordert. „Im internatio-
nalen Vergleich hinkt Deutschland bei 
der Altersvorsorge hinterher – das 
Rentensystem setzt weiterhin stark 
auf die umlagefinanzierte gesetzliche 
Rente und wenig auf die private Al-
tersvorsorge“, heißt es in dem Appell, 
und weiter: „Das Rentenniveau in 
Deutschland liegt aktuell bei nur etwa 
48 Prozent und somit 14 Prozent-
punkte unterhalb des europäischen 
Durchschnitts.“ Die Riester-Rente – 
Deutschlands geförderte private Al-
tersvorsorge – habe in den 20 Jahren 
ihrer Existenz nur zu rund 16 Millio-
nen Verträgen geführt, von denen vie-
le ruhten oder gekündigt worden sei-
en, sodass das Wachstum seit Jahren 
stagniere und immer weniger Verträ-
ge aktiv bespart würden.

Daher sei es dringend nötig, eine 
Möglichkeit der staatlich geförderten 
privaten Vorsorge einzuführen, wie es 
der Koalitionsvertrag auch vorsieht. 
Ausdrücklich begrüßt wird dabei die 
sogenannte Frühstart-Rente, die der-
zeit in der Regierung diskutiert wird. 
Dabei soll jedes Kind vom sechsten bis 
zum 18. Lebensjahr pro Monat zehn 
Euro vom Staat bekommen, sofern es 
eine Bildungseinrichtung in Deutsch-
land besucht. Das Geld soll in ein Al-
tersvorsorgedepot fließen, und dieses 
dann ab dem 18. Lebensjahr durch pri-
vate Einzahlungen weitergeführt wer-
den können. Auch Kerstin Knoefel 
sieht darin einen „wichtigen Baustein, 
um die Altersvorsorge in Deutschland 
verlässlicher zu machen“.

Die Details zur Frühstart-Rente 
sind allerdings noch weitgehend un-
klar, ebenso wie die konkrete Ausge-
staltung einer geplanten Reform der 
Riester-Rente. Auch hier fordern die 
Unterzeichner des Appells eine ra-
sche Konkretisierung und Umset-
zung, zumal die Bürger darauf warten, 
gerade die jüngeren. Denn von diesen 
sind – auch das zeigt die Umfrage – 
mit 61 Prozent mehr als in jeder ande-
ren Altersgruppe zum Konsumver-
zicht bereit, um ihre private Vorsorge 
zu stärken.

Junge offen für 
Aktiensparen
Forderung nach rascher 
Reform der Förderung

Der Erbenermittler Bernd Clasen sucht weltweit nach Angehörigen, 
wenn Nachlasspfleger nicht weiterkommen. Die Nachricht über ein 

Millionen-Vermächtnis trifft dabei oft auf Unglauben

A
ls einer der erfahrens-
ten Erbenermittler 
Deutschlands unter-
stützt Bernd Clasen 
seit Jahrzehnten Nach-
lasspfleger, Gerichte 
und Erben, auch in 

komplizierten Fällen die rechtmäßigen 
Erbberechtigten zu finden. Dabei re-
cherchiert er auch in Krisenregionen 
nach möglichen Angehörigen. Wenn 
Datenbanken nicht weiterhelfen, geht 
Clasen auch schon mal über Friedhöfe, 
um Grabsteine zu lesen. 

THOMAS HEUZEROTH

WELT AM SONNTAG: Herr Clasen, 
mal ehrlich: Wie wahrscheinlich ist es, 
dass sich ein reicher Onkel aus Ameri-
ka bei mir meldet und mich zum Er-
ben-Millionär macht?
BERND CLASEN: Der Onkel meldet 
sich eher nicht – der ist dann ja meist 
schon tot. Aber ein Erbenermittler 
könnte sich melden. Dann geht es meist 
um Verwandte, von denen Sie noch nie 
gehört haben. Etwa der Enkel eines 
Cousins Ihrer Großmutter.

WAMS: Wie kommen Sie als Erbener-
mittler an Ihre Fälle?
CLASEN: In Deutschland gibt es rund 
550 Nachlassgerichte. Wenn ein Mensch 
stirbt und Nachlass vorhanden ist, ohne 
dass Angehörige bekannt sind, bestellt 
das Gericht einen Nachlasspfleger. Wird 
die Erbenermittlung zu schwierig – etwa 
weil die Spur ins Ausland führt oder viele 
Generationen zurückverfolgt werden 
müssen –, kommen wir ins Spiel. Die 
Nachlasspfleger oder manchmal auch Ge-
richte und Notare beauftragen uns dann.

WAMS: Ab wann wird es kompliziert?
CLASEN: Richtig knifflig wird es ab der 
dritten oder vierten Erbordnung. 

WAMS: Also die Großeltern, Urgroß-
eltern und deren Abkömmlinge.
CLASEN: Genau. Erbschaft fließt wie 
Blut: Es geht immer nur um Blutsver-
wandtschaft, Angeheiratete oder Stief-
kinder sind beim gesetzlichen Erbrecht 
außen vor. Sehr schwierig wird es, wenn 
Vorfahren aus Regionen wie den ehema-
ligen deutschen Ostgebieten stammen, 
heute zum Beispiel Polen. Da braucht 
man Sprachkenntnisse, Wissen über Ar-
chivstrukturen und viel Geduld. Man 
kann eine Erbschaft ohne Testament 
nur mit einem Erbschein antreten. Und 
dafür braucht man lückenlose Urkun-
den: Geburts-, Heirats- und Sterbeur-
kunden über Generationen hinweg. Das 
kann bedeuten, dass wir teils 150 Jahre 
Familiengeschichte rekonstruieren und 
manchmal Hunderte Urkunden beschaf-
fen müssen.

WAMS: Wie gehen Sie dabei vor?
CLASEN: Unsere Arbeit ist eine Mi-
schung aus digitaler Recherche und 
klassischer Archivarbeit. Viele meiner 
Mitarbeiter sind Historiker, spezialisiert 
auf osteuropäische Geschichte und alte 
Schriften wie Sütterlin. Das ist nötig, 
weil viele Urkunden in dieser Schrift 
verfasst sind. Wir arbeiten im Team, bil-
den unsere Leute selbst aus und setzen 

gen in Krisenregionen geht, deren 
Sprache wir nicht sprechen. In einem 
Fall kam der Erblasser aus Kaschmir. 
Das war eine harte Nuss. Die Region ist 
Konfliktgebiet zwischen Indien, Pakis-
tan und China. Am Ende half uns ein 
Detektiv aus Neu-Delhi.

WAMS: Gibt es Länder, in denen  
Ihre Arbeit besonders leicht oder 
schwer ist?
CLASEN: In Deutschland ist es ver-
gleichsweise einfach, in Polen und 
Tschechien wegen sehr hoher formaler 
Anforderungen deutlich schwieriger, 
obwohl dort die Digitalisierung weiter 
vorangeschritten ist. Die USA sind auch 
schwierig. Während es bei uns für Er-
benermittler mit einer Vollmacht des 
Nachlasspflegers noch leicht ist, beim 
Standesamt das rechtliche Interesse 
nachzuweisen, gibt es in den USA strikte 
Regeln, dass nur die betreffende Person 
selbst eine Urkunde anfordern darf. Zu-
mal dort alles, was aus Europa kommt, 
erst einmal als suspekt angesehen wird. 

WAMS: Und gibt es Länder, bei denen 
Sie gleich abwinken?
CLASEN: Nein. Wir versuchen alles und 
sind auch fast immer erfolgreich. Wir 
stellen Fälle auch nicht einfach ein. 
Wenn sich abzeichnet, dass die Erbmas-
se den Aufwand nicht rechtfertigt, bei-
spielsweise weil wir 50 Erben gefunden 
haben und zwischen diesen eine einzige 
Immobilie aufgeteilt werden muss, ge-
ben wir den Fall inklusive aller unserer 
recherchierten Infos und Unterlagen an 
den Auftraggeber zurück, sodass dieser 
wieder übernehmen kann. Derzeit ar-
beiten wir an einem Fall, bei dem wir in 
der Ukraine ermitteln müssen, was der-
zeit beileibe kein Spaß ist. Wir haben 
aber auch schon Fälle in Israel und in 
den arabischen Staaten gehabt. 

WAMS: Warum nutzen Sie für  
Ihre Suche nicht einfach DNA-Daten-
banken?
CLASEN: Unser deutsches Erbrecht 
kennt keinen Erbbeweis durch DNA. Das 
hilft beim Unterhalt weiter, aber nicht 
beim Erben. Beim Erben geht es um den 
rechtlichen Vater. Das ist der Ehemann 
der Frau, in der Ehe, in der das Kind ge-
boren wird – auch wenn er nicht der bio-
logische Vater ist. Oder derjenige, der 
die Vaterschaft anerkannt hat oder 
rechtskräftig zum Vater erklärt wurde. 

WAMS: Erleben Sie auch besonders 
überraschende Fälle?
CLASEN: Davon gibt es viele. Einmal 
hatten wir einen Nachlass von vier Mil-
lionen Euro in der vierten Erbordnung. 
Zwei Erben waren über 80, eine von ih-
nen starb kurz nach dem Erbfall, war 
aber noch erbberechtigt. Ihre Kinder 
hatten das Erbe der Mutter ausgeschla-
gen, weil sie befürchteten, Schulden 
übernehmen zu müssen – ohne zu wis-
sen, dass später eine Million Euro auf 
sie wartete. Nach unserer Beratung 
konnten sie die Ausschlagung wegen Irr-
tums anfechten und doch noch erben. 
Oder eine Familienzusammenführung: 
Zwei Schwestern hatten sich nach ei-
nem Streit 40 Jahre aus den Augen ver-
loren, eine war nach Indonesien ausge-
wandert. Wir fanden heraus, dass sie 
längst wieder in Hamburg lebte – die 
Freude beim Wiedersehen in unserem 
Büro war riesig. Solche Momente sind 
für uns oft schöner als das Geld. Es gibt 
aber auch juristisch skurrile Fälle.

WAMS: Zum Beispiel?
CLASEN: Wenn ein ungeborenes Kind 
etwas erbt. In diesem Fall hatten alle 
möglichen Erben die Erbschaft ausge-
schlagen. Die damit befasste Rechtspfle-
gerin wusste nicht, dass eine der betrof-
fenen Frauen bereits schwanger war. 
Ein bereits gezeugtes, aber noch nicht 
geborenes Kind wird rechtlich so behan-
delt, als wäre es zum Zeitpunkt des Erb-
falls bereits geboren. Die Mutter, die für 
sich die Erbschaft ausgeschlagen hatte, 
konnte sie für ihr Kind dann später noch 
annehmen, als bekannt wurde, dass 
nach Zahlung aller Verbindlichkeiten 
noch einige Tausend Euro aus dem Erbe 
übrig waren. 

WAMS: Wie hoch ist Ihre Bezahlung?
CLASEN: Das kommt auf den Nachlass 
an. Bei kleineren Summen arbeiten wir 
mit einem Stundensatz. Bei größeren 
Erbschaften ab 200.000 Euro üblicher-
weise auf Erfolgsbasis. Da beträgt das 
Honorar in der Branche dann zwischen 
20 und 33 Prozent des Erbteils, das ist 
durch die Rechtsprechung für in Ord-
nung befunden worden.

WAMS: Wie reagieren Menschen, 
wenn Sie plötzlich auftauchen und 
von einer Erbschaft berichten?
CLASEN: Unterschiedlich. Manche sind 
misstrauisch – wie bei einer Mail von 

einem angeblichen Prinzen aus Afrika. 
Deshalb schreiben wir ihnen immer per 
Einschreiben und legen sogar einen 
Freiumschlag bei. Welcher Prinz macht 
das schon? Und wir fordern niemals 
Geld im Voraus. Wir legen sogar Kosten 
für den Notar aus. Wenn all das nicht 
hilft, dann schicken wir auch schon mal 
200 Euro, damit sich jemand anwaltlich 
beraten lassen kann. Das schafft Ver-
trauen. Aber es gibt auch Fälle, in denen 
Menschen nach unserer Anfrage alles 
selbst recherchiert haben – dann gehen 
wir leer aus, haben aber trotzdem viel 
Arbeit und Geld investiert. 

WAMS: Kommt das häufig vor?
CLASEN: Zum Glück nicht. Das liegt 
aber auch daran, dass wir viel Service 
bieten. Ein Erbscheinverfahren ist ein 
sehr aufwendiges Urkundenverfahren. 
Versuchen Sie einmal als Laie, 70 Urkun-
den oder mehr zu beschaffen. Wir küm-
mern uns darum. Genauso wie um die 
Abwicklung des Nachlasses. Das sind in 
vielen Fällen ja auch Immobilien. Dann 
ist die Erbschaftssteuer zu regeln und es 
gibt möglicherweise noch andere Ver-
pflichtungen. Deswegen beauftragen uns 
auch manchmal Erbengemeinschaften.

WAMS: Müssen Sie bei Ihren Ermitt-
lungen auch mal aufgeben?
CLASEN: Das kommt nur selten vor. Ei-
gentlich nur, wenn sich der Aufwand 
wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Es gibt 
aber manchmal Fälle, wo Menschen ihre 
Vergangenheit bewusst verschleiern, weil 
sie für ihre Taten beispielsweise in der 
Zeit des Nationalsozialismus nicht ein-
stehen wollen oder ihnen ihre Familien-
geschichte unangenehm ist. Nach dem 
Krieg wurden viele Urkunden auf eides-
stattliche Versicherung hin ausgestellt. 
Wenn dann eine Person einen falschen 
Geburtsort oder ein falsches Geburtsda-
tum angegeben hat, laufen unsere Er-
mittlungen erst einmal ins Leere. Solche 
Fälle gibt es zum Glück aber sehr selten. 

WAMS: Wie lange dauert eine Erben-
ermittlung im Durchschnitt?
CLASEN: Das Schnellste waren sechs 
Monate, aber zwei bis drei Jahre sind die 
Regel. Manche Fälle ziehen sich über ein 
Jahrzehnt, besonders wenn viele Urkun-
den fehlen oder im Ausland recherchiert 
werden muss. 

WAMS: Woran erkennt man schwarze 
Schafe in Ihrer Branche?
CLASEN: Wer Vorkasse verlangt, keine 
Informationen herausgibt oder schwer 
erreichbar ist, ist unseriös. Wir arbeiten 
immer transparent und risikofrei: Erst 
wenn das Erbe ausgezahlt wird, bekom-
men wir unser Honorar. Das steht auch 
so in unseren Verträgen.

WAMS: Wie sehen Sie die Zukunft Ih-
res Berufs im Zeitalter der künstli-
chen Intelligenz?
CLASEN: KI hilft uns bisher wenig, weil 
es um juristische und historische Detail-
arbeit geht. Wir denken aber darüber 
nach, unser internes Wissen mit einer 
eigenen KI besser zu organisieren. Die 
eigentliche Detektivarbeit bleibt aber 
menschlich – und das wird sich so 
schnell nicht ändern.

Seit 1993 
arbeitet der 
Diplom-Ver-
waltungswirt 
Bernd Clasen 
freiberuflich 
für Nachlass-
gerichte. Seit 

2012 ist der 70-jährige Hambur-
ger zudem Präsident des Bundes 
Deutscher Nachlasspfleger 
(BDN). Der anerkannte Erben-
ermittler, Nachlasspfleger und 
Testamentsvollstrecker ist 
Referent an der Nachlass-Akade-
mie in Emsdetten und Mitautor 
des Handbuchs „Nachlasspfleg-
schaft“. Mit seinem Unternehmen 
Global Erbenermittlung macht er 
sich weltweit auf die Suche nach 
Erben. Auf YouTube betreibt er 
den Kanal „Vorsicht Erbschaft“. 

Bernd Clasen 
Erbenermittler

B
E

R
N

D
 C

L
A

S
E

N

Viele von Bernd Clasens 
Mitarbeitern sind Historiker, 

die je Fall teils Hunderte Belege 
rund um die Welt beschaffen
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Manchmal nutzen  
wir auch Detektive 
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